
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 21. Dezember 1988 

3918. Nutzungsplanung Oberglatt (Ergänzung) 
Bei der Genehmigung der Änderung der Waldabstandslinien im Gebiet 
Breitloh, Abschnitt östlich der SBB-Linie (RRB Nr. 2146/1988), wurde 
die Waldabstandslinie im Bereich des Grundstücks Kat.-Nr. 4622 in-
folge eines hängigen Rekurses einstweilen von der Genehmigung ausge-
nommen. Dieser Rekurs ist nunmehr als durch Rückzug erledigt rechts-
kräftig abgeschrieben worden. Einer nachträglichen Genehmigung die-
ser Waldabstandslinie steht nichts mehr entgegen. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Oberglatt vom 27. 
September 1987 festgesetzte Waldabstandslinie im Gebiet Breitloh wird 
bezüglich des Grundstücks Kat.-Nr. 4622 nachträglich genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Oberglatt, 8154 Oberglatt, die 
Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an 
die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 21. Dezember 1988 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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